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16. Jahrgang
Nummer 03

01. M�rz 2010

Dieses Mitteilungsblatt erscheint einmal monatlich und wird kostenlos an alle erreichbaren Haushalte der Einheitsgemeinde

bach und Steinsdorf verteilt.

Heimat

Das schöne Thüringen ist unsere Heimat
hier wir zu Hause sind,

wir wohnen in einer kleinen Stadt,
wo in sieben Tälern das Wasser rinnt.

Leutenberg, hier bin ich geboren
wir wohnen dort am Sormitzstrand,

ein schönes Stückchen Erde ist uns auserkoren
Glück und Segen ich hier fand.

Die Sormitz fließt durch das Tal dahin
es schaut die Friedensburg zu uns herunter,

über die Höhen weht der Wind
die Menschen sind hier froh und munter.

Muss man einmal Abschied nehmen
von diesen schönen Land,
soll es keine Tränen geben

sondern für die hier verlebten Jahre Dank.

Walter Anemüller

Foto: U. Wolfram
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- Bekanntmachung zur Wehrerfassung

Äffnungszeiten der
Stadtverwaltung

Montag 9.00 Uhr  - 12.00 Uhr 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Dienstag 9.00 Uhr -  12.00 Uhr 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Freitag 9.00 Uhr - 11.00 Uhr

Sprechzeiten des BÅrgermeisters
Dienstag 16.00 Uhr � 18.00 Uhr

und nach Vereinbarung 036734/2310

Äffnungszeiten  Einwohnermeldeamt
Dienstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr 13.00 Uhr -18.00 Uhr
Donnerstag 13.00 Uhr - 17.00 Uhr

sowie nach Vereinbarung 036734/23111

Äffnungszeiten  Standesamt
Montag 9.00 Uhr  - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 Uhr -  12.00 Uhr 14.00 Uhr � 17.30 Uhr
Donnerst. 9.00 Uhr �  12.00 Uhr

Äffnungs zeiten  Fremdenverk ehrsbÅro
Mo. - Do. 9.00 Uhr �  12.00 Uhr 13.00 Uhr � 17.00 Uhr
Freitag 9.00 Uhr �  12.00 Uhr 13.00 Uhr � 15.30 Uhr

Satzung
zur Regelung des Marktwesens

(Marktsatzung) fÅr die Stadt Leutenberg
vom 16.02.2010

Auf Grund der �� 19 Abs. 1 und 21 der Th�ringer Gemeinde-
und Landkreis ordnung  (Th�rKO) in  der Fass ung  der
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt
ge�ndert durch Gesetz vom 8. April 2009 (GVBl. S. 345), hat
der Stad trat der Stadt Leutenberg in der Sitzung vom 14.12.2009
die folgende Satzung zur Regelung des Marktwesens (Markt-
satzung) beschlossen:

Ç 1
Marktbereich

(1) Die Stad t Leutenberg betreibt M�rkte als �ffentliche Ein-
richtungen.

(2) Wochenm�rkte werden durchgef�hrt: auf dem Markt

Ç 2
Markttage und Verkaufszei ten

(1) Die Wochenm�rkte finden statt: auf dem Markt am Dienstag,
in der Zeit von 8.00 bis 15.00 Uhr.

(2) Die zust�ndige Verwaltungsbeh�rde kann  aus besonderen
Anl�ssen die Marktpl�tze und die Marktzeiten abweichend
festsetzen und den Standort  des Marktes vor�bergehend
verlegen.

(3) Die Tage und die Verkaufszeiten f�r die Abhaltung von Jahr-
m�rkten werden bei Bedarf von der zust�ndigen Verwal-
tungsbeh�rde festgesetzt.

Ç 3
Wochenmarktangebot

Auf dem Wochenmarkt - einer regelm��ig wiederkehrenden,
zeitlich begrenzten  Verans taltung - darf eine Vielzah l von
Anbietern nur eine oder mehrere der folgenden Warenarten
feilbieten:
a)1 - Lebensmittel im Sinne des � 2 des Lebens mittel-,

Bedarfsgegenst�nde- und Futtermittelges etzes  �
LFBG � mit Ausnahme alkoholischer Getr�nke,

- Produkte des Obst- und Gartenbaus, der Land- und
Forstwirtschaft und der Fischerei,

- rohe Naturerzeugnisse mit Ausnahme des gr��eren
Viehs.

b)2 - Korb-, B�rsten- und Holzwaren,
- Tongesch irre, sonstige Ton- und T�pferwaren,
- Gips- und Keramikwaren au�er Porzellanwaren,
- Spank�rbe und Strohwaren,
- Glasbl�s erwaren,
- Gummiwaren ,
- Schreibwaren, Gebrauchtb�cher, Papierwaren au�er

Tapeten,
- Ansichts- und Gl�ckwunschkarten, sonstige kunst-

gewerbliche Art ikel,
- T�pfe und Bratpfannen au�er Edelstahlt�pfen und

Edelstahlbratpfannen,
- Besenstiele, Schrubber, Staubwedel, Staublappen,

Aufwaschlappen, Kaffeefilter und andere Haushalts-
waren des t�glichen Bedarfes,

- Putz-, Reinigungs- und Pflegemittel, jeweils f�r den
Haushalt,

- Wachs- und Paraffinwaren,
- Spielwaren au�er Kriegssp ielzeug,
- Wollgarn, Zwirn, B�nder, Kn�pfe, Sicherheitsnadeln,

Stecknadeln, Haarnadeln, Ras ierklingen, Rei�brettstifte
und andere Kurzwaren,

- Lederwaren au�er Lederbekleidung und Koffern,
- Hosen, Hemden, Blusen , R�cke, Hosenr�cke,
- Krawatten, Schals, St r�mpfe, Pullover, T-Shirts, Sweat-

Shirts, Tischdecken, Zierdecken, Wachstuchdecken,
Taschent�cher, Handt�cher und andere Kleintextilien,

- H�te und  M�tzen ausgenommen Pelzh�te und Pelz-
m�tzen,

- Hausschuhe, Sandalen und Badeschuhe,
- Schuhb�nder, Schuhputzzeug, Einlegesohlen und andere

Schuhbedarfsart ikel,
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- Seife, Zahnpasta, Zahnputzwasser, Zahnb�rsten, Hautcreme,
Haarcreme, Fu��l, Badesalze sowie sonstige Toilettenartikel
einfacher Art,

- Modeschmuck und modische Accessoires,
- Kleingartenbedarf au�er chemischen Pflanzenschutzmitteln,
- Kr�nze, Grabgestecke,
- k�nstliche und getrocknete Blumen,
- eingetopfte B�ume und bewurzelte B�ume, jeweils bis zu 1 m

H�he.

Ç 4
Jahrmarktangebot

(1) Auf dem Jahrmarkt - einer im Allgemeinen  regelm��ig  in
gr��eren Zeitabst�nden wiederkehrenden, zeitlich begrenz-
ten Veranstaltung - darf eine Vielzahl von Anbietern Waren
aller Art feilbieten.

(2) Auf Jahrm�rkten  k�nnen  auch selbst�ndig unterhaltende
T�tigkeiten von Schaus tellern oder nach Schaus tellerart
ausge�bt werden. Allerdings werden Karusselle, Schaukeln,
Fahrges ch�fte, Sch ie�- und  Schaubuden ,
Verlosungs ges ch�fte und andere der Volksbelust igung
dienende Einrichtungen und Darbietungen und Gesch�fte
solcher Art nur in beschr�nktem Umfange zugelassen, damit
der Charakter der Jahrm�rkte als Kramm�rkte erhalten
bleibt.

Ç 5
Mark thoheit

(1) Der Gemeingebrauch an � ffentlichen Wegen und  Pl�tzen
ist  im Marktbereich w�hrend  der �ffnungs zeiten des
Wochenmarktes sowie w�hrend des zum Auf- und Abbau
der St�nde ben�t igten Zeit raumes  in dem Ma�e einge-
schr�nkt , in dem es f� r den Marktverkehr erforderlich ist.

(2) Der Marktverkehr geht  innerhalb des Marktbereiches w�h-
rend dieser Zeit den �brigen �ffentlichen Verkehrsbelangen
vor.

(3) Die Marktverwaltung kann  aus s ach lich gerechtfert igtem
Grund im Einzelfall den Zutritt zum Marktplatz je nach den
Umst�nden befristet oder n icht befris tet  oder r�umlich
begrenzt untersagen. Ein sachlich  gerechtfertigter Grund
liegt insbesondere vor, wenn gegen diese Satzung oder gegen
eine aufgrund dieser Satzung ergangene Anordnung gr�blich
oder wiederholt versto�en wird.

(4) Die Gemeinde/Stadt kann den  Markt auf bestimmte Anbie-
tergruppen beschr�nken, wenn dies f�r die Erreichung des
Marktzwecks erforderlich ist.

Ç 6
Marktaufsicht

Die Marktaufs icht wird von den durch die Stadt Leutenberg
beauftragten Personen  wahrgenommen, deren Anweisungen zu
befolgen sind.

Ç 7
StandplÉtze

(1) Auf dem Platz in der Stra�e des Marktes d�rfen Waren nur
von einem zugewiesenen Standplatz aus feilgeboten werden.

(2) Die Zuweisung eines Standplatzes erfolgt auf schriftlichen
Antrag durch die Marktverwaltung. Zur Teilnahme am Markt
is t nach Ma�gabe der f� r alle Antragsteller geltenden
Best immungen  d ies er Satzung  g runds �tzlich  jeder
berechtigt, der dem Teilnehmerkreis des Marktes angeh�rt.
Die Bekanntmachung des Aus wahlverfahrens regelt sich
nach Anlage 1 dieser Satzung. Ist ein Bewerber�berschuss
mit gleichartigem Angebot vorhanden , entscheidet das Los
innerhalb der jeweiligen Anbietergruppe.

(3) Die Erlaubnis ist nicht �bertragbar.
(4) Sie kann von der Marktverwaltung vers agt  werden , wenn

ein  sach lich  gerechtfertig ter Grund vorliegt. Ein solcher
Grund f�r die Versagung liegt insbesondere vor, wenn
1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Benutzer

die f�r die Teilnahme am Wochenmarkt erforderliche
Zuverl�ss igkeit nicht besitzt, oder

2. der zur Verf�gung stehende Platz nicht ausreicht.

(5) Die Erlaubnis kann von der Marktverwaltung widerrufen
werden, wenn ein sachlich gerechtfertigter Grund vorliegt.
Ein solcher Grund f�r den Widerruf liegt insbesondere vor,
wenn
1. der Standplatz wiederho lt nicht benutzt wird,
2. der Platz des Marktes ganz oder teilweise f�r bauliche �n-

derungen oder andere �ffentliche Zwecke ben�tigt wird,
3. der Inhaber der Erlaubnis oder dessen Mitarbeiter oder

Beauftragte erheblich oder  trotz Mahnung wiederholt gegen
die Bestimmungen dieser Marktsatzung versto�en  haben,

4. gegen Anordnungen der Marktaufsicht versto�en wird,
5. ein Standinhaber die nach der Geb�hrenordnung f�r

Marktgeb�hren (Standgelder) in der Gemeinde/Stadt in
ihrer jeweils g�ltigen Fass ung f�lligen Geb�hren trotz
Aufforderung nicht bezahlt.

(6) Wird die Erlaubnis widerrufen, kann die Marktverwaltung
die sofortige R�umung des  Standplatzes verlangen.

(7) Die Standinhaber erhalten im Rahmen der vorhandenen
Pl�tze jeweils  h�chs tens  einen  Stand . Hiervon kann
abgewichen werden, wenn der Markt n icht voll belegt ist.

(8) Es besteht kein Anspruch auf Zuweisung oder Behalten eines
bestimmten Standplatzes.

(9) Der Stand inhaber darf nur die ihm zugewiesene Fl�che
benu tzen. Es  ist nicht gestattet, den zugewiesenen Platz
eigenm�chtig zu wechseln  oder anderen  H�ndlern  zu
�berlassen.

(10) Die Pl�tze f�r gleichartige Wochenmarktartikel werden zu-
sammenh�ngend verteilt. In begr�ndeten Ausnahmef�llen
kann hiervon abgewichen  werden.

(11) F�r das Verfahren nach Absatz 2 gelten die Bestimmungendes
Th�ringer Verwaltungsverfahrensgesetzes (Th�rVwVfG) �ber die
Genehmigungsfiktion (� 42a Th�rVwVfG) und zum Verfahren
�ber die einheitliche Stelle (�� 71a bis 71e Th�rVwVfG).

Ç 8
Verkaufseinrichtungen

(1) Als Verkaufseinrichtungen auf dem Marktplatz sind nur
Verkaufswagen, -anh�nger und -st�nde zugelassen.
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(2) Verkaufs einrich tungen  d�rfen  n ich t h�her als  3 m s ein,
Kisten und �hnliche Gegenst�nde nicht h�her als  1,50 m
gestapelt  werden.

(3) Vord�cher von Verkaufseinrichtungen d�rfen die zugewie-
sene Grundfl�che nur nach der Verkaufsseite und  nur
h�chstens 1 m �berragen. Sie m�ssen mindestens eine lichte
H�he von 2,10 m, gemessen ab Marktoberfl�che, haben.

(4) Verkaufseinrichtungen und Marktschirme m�ssen standfest
sein und  d�rfen nur in  der Weise aufgestellt werden, dass
die Marktoberfl�che nicht besch�digt  wird. Sie d�rfen ohne
Erlaubnis der Marktverwaltung weder an B�umen und deren
Schutzvorrich tungen noch an  Verkehrs -, Energ ie-,
Fernsprech- oder �hnlichen Einrichtungen befestigt werden.

(5) Zwischen den einzelnen Verkaufsst�nden m�ssen Zwischen-
r�ume von nicht unter 0,50 m Breite vorhanden sein . In den
G�ngen und Durchfahrten der Marktanlagen d�rfen Waren,
Leergut  und andere Gegenst�nde nicht abgestellt werden.
Bei der Auslage der Waren d�rfen die Standplatzgrenzen
nicht �berschritten werden.

(6) Die Verkaufsst�nde sowie die feilgebotenen Waren  m�ssen
den  eins chl�g igen  lebensmit tel- und hygienerechtlichen
Vorschriften entsprechen.

(7) Die Stand inhaber haben  an  ihren Verkaufsst�nden an gut
sichtbarer Stelle ihren Familiennamen mit mindestens einem
aus geschriebenen  Vornamen  in deutlich lesbarer Schrift
anzubringen. Standinhaber, d ie eine Firma f�hren, haben
ihre Firma in der vorbezeichneten Weise anzugeben.

Ç 9
Auf- und Abbau der Verkaufs einrichtungen

(1) Mit dem Aufbau der Verkaufs st�nde darf fr�hestens  eine
Stunde vor Beginn des Marktes begonnen werden. Der
Aufbau muss mit Beginn des Marktes beendet sein.

(2) Sind die zugewiesenen Pl�tze nicht rechtzeitig belegt , so ist
die Marktaufsicht berechtigt, �ber den Platz anderweitig zu
verf�gen.

(3) Den Auf- und Abbau der St�nde haben die H�ndler selbst
zu besorgen bzw. zu �berwachen.

(4) Die zugewiesenen Standpl�tze m�ssen eine Stunde nach
Marktschluss ger�umt sein.

Ç 10
Fahrzeugverkehr

(1) Von Beginn des Marktes bis Marktschluss darf der Markt-
platz  nicht mit Kraftfahrzeugen befahren  werden.

(2) Au�er Verkaufswagen und -anh�ngern d�rfen keine Fahr-
zeuge w�hrend der Marktzeit auf dem Marktplatz abgestellt
werden . Motorr�der, Mopeds , Mofas und �hnliche Fahr-
zeuge sowie Fahrr�der d�rfen  innerhalb des Marktgel�ndes
nicht mitgef�hrt werden.

Ç 11
Kennzeichnung der Ware, Preisauszeichnung

Alle Waren sind unter Beachtung der hierf�r geltenden  gesetz-
lichen  Bestimmungen handels�b lich zu kennzeichnen und mit
dem Verkaufspreis auszuzeichnen.

Ç 12
Lebende Tiere

Lebende Tiere sind in hinreichend  ger�umigen Beh�ltnis sen
unterzubringen.

Ç 13
BerÅhren von Lebensmitteln

Den Marktbesuchern  is t es  nicht gestattet, d ie zum Verkauf
ges tellten Lebens mittel vor dem Ankauf zu ber�hren . Die
Verk�ufer d�rfen solche Waren vor dem Verkauf nicht betasten
lassen.

Ç 14
Verhalten auf dem Wochenmarkt

(1) Alle Teilnehmer am Marktverkehr haben mit dem Betreten
des Marktplatzes die Bestimmungen dieser Satzung sowie
die Anordnungen der Marktverwaltung zu beachten. Die
allgemein geltenden Vorschriften, insbesondere der Gewer-
beordnung, der Preisangabenverordnung, des Eichgesetzes,
des Lebensmittelrech tes  und der Lebens mit telhyg iene-
bestimmungen sind zu beachten.

(2) Jeder hat sein Verhalten und den Zustand seiner Sachen auf
dem Marktplatz so einzurichten, dass Dritte nicht gesch�digt,
gef�hrdet oder mehr als nach den Umst�nden unvermeidbar
behindert oder bel�stigt  werden.

(3) Es ist insbesondere unzul�ssig:
1. Waren im Umhergehen anzubieten,
2. Werbematerial aller Art und sonstige Gegenst�nde

au�erhalb  des zugewiesenen Standplatzes zu verteilen,
3. nicht mit dem Marktverkehr zusammenh�ngende

gewerbliche T�tigkeiten jeder Art auszu�ben,
4. �berlaut Ware anzupreisen und �berlaute Vortr�ge zu

halten,
5. Megaphone und sonstige Tontr�ger zu verwenden,
6. Hunde und andere Tiere auf den Markt mitzubrin-

gen, ausgenommen Blindenhunde sowie Tiere, die
aufgrund marktrechtlicher Bestimmungen zuge-
las sen und zum Verkauf auf dem Wochenmark t
bestimmt s ind,

7. sich bettelnd, hausierend oder betrunken w�hrend der
Marktzeiten auf dem Marktgel�nde aufzuhalten.

Ç 15
Reinigung  und Sauberhaltung des  Mark tplatzes;

Abtrans port der AbfÉl le
(1) Jede vermeidbare Beschmutzung der Marktan lage ist

verboten.
(2) Die Platzinhaber sind f�r die Reinhaltung des Standes und

der davor gelegenen G�nge und Fahrbahnen verantwortlich.

(3) Es ist untersagt, Abf�lle irgendwelcher Art in die G�nge,
Stra�en  oder Verkaufs st�nde zu werfen oder von au�en in
den Marktbereich zu b ringen.

(4) Abf�lle und Kehricht sind innerhalb  des Standplatzes von
dem Standinhaber nach Marktschluss zusammenzufegen.
Abf�lle, Kehricht, Leergut, Kisten, Kartons und s onstige
Verpackungsmaterialien sind mitzunehmen.



Der Herold03/2010 Seite 37

5

Ç 16
Ausschluss vom Marktverkehr

Bei einer Zuwiderhandlung gegen diese Marktordnung kann der
Marktbenutzer f�r die Dauer des Markt tages, bei wiederholten
oder besonders schweren Zuwiderhandlungen f�r eine befristete
Zeit vom Markt ausgeschlossen werden, wenn dies zur Aufrecht-
erhaltung der Marktordnung, ins bes ondere zur Vermeidung
weiterer Zuwiderhandlungen gegen die Marktordnung, geboten
erscheint . Im �brigen kann die Erlaubnis gem�� �  7 Abs. 5
widerrufen werden.

Ç 17
GebÅhren und Auslagen

F�r die Benutzung der zugewies enen Standpl�tze sind Geb�hren
nach der Geb�hrenordnung f�r Marktgeb�hren (Standgelder) der
Stadt Leutenberg in ihrer jeweils g�ltigen Fassung zu en trichten
und die der Stadt entstandenen Auslagen  anteilig zu erstatten.

Ç 18
Zuwiderhandlungen

(1) Zuwiderhandlungen gegen Ge- oder Verbote dieser Satzung
s ind  Ordnungs widrigkeiten  im Sinne des  Ges etzes  �ber
Ordnungs widrigkeiten (OWIG) in der jeweils g�ltigen Fassung.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vors�tzlich oder fahrl�ssig
1. entgegen � 6 den Weisungen der Marktaufsich t nicht

nachkommt,
2. entgegen � 7 Abs . 1 von einem anderen Platz Waren

feilbietet,
3. entgegen � 7 Abs. 9 eine andere als die ihm zugewiesene

Fl�che benutzt, den zugewiesenen Platz eigenm�chtig
wechselt oder anderen  H�ndlern �berl�sst,

4. entgegen � 8 Abs. 2 und 3 d ie f�r die Verkaufseinrich-
tungen festgelegten Ma�e nicht einh�lt,

5. entgegen � 8 Abs. 4 Verkaufseinrichtungen nicht stand-
fest aufstellt, die Marktoberfl�che besch�digt, Verkaufs-
einrich tungen  an anderen Einrichtungen befest ig t,
Steigen und Kisten f�r den Unterbau verwendet,

6. entgegen � 8 Abs. 7 die Vorschriften �ber die Namens-
bzw. Firmenanbringung nicht beachtet,

7. entgegen � 9 Abs. 1 fr�her als zwei Stunden vor Beginn
des Marktes mit dem Aufbau beginnt oder den Aufbau
eines Standes nicht beendet  hat und entgegen  � 9 Abs.
4 den zugewiesenen Standplatz nach Marktschluss nicht
rechtzeit ig r�umt,

8. en tgegen  � 10 Abs . 1 w�hrend  der Marktzeiten  den
Marktplatz mit einem Kraftfahrzeug bef�hrt,

9. entgegen � 10 Abs. 2 w�hrend der Marktzeit Fahrzeuge
auf dem Marktplatz abstellt oder Motorr�der, Mopeds,
Mofas und  �hnliche Fahrzeuge w�hrend der Marktzeit
innerhalb des Marktgel�ndes mitf�hrt,

10. entgegen � 12 lebende Tiere anders unterb ringt und
behandelt,

11. entgegen � 13 Waren vor dem Kauf durch K�ufer ber�h-
ren l�sst,

12. entgegen � 14 Abs. 2 aufgrund seines Verhaltens und
durch den Zustand  seiner Sachen  Drit te sch�d ig t,
gef�hrdet  oder mehr als nach den Umst�nden unver-
meidbar behindert oder bel�stigt,

13. entgegen � 14 Abs. 3 Ziff. 1 Waren im Umhergehen an-
bietet,

14. entgegen � 14 Abs. 3 Ziff. 2 Werbematerial oder sonstige
Gegenst�nde au�erhalb des zugewiesenen Standplatzes
verteilt,

15. en tgegen  � 14 Abs . 3 Ziff. 3 gewerb liche T�t igkeiten
auf dem Markt aus�bt,

16. entgegen � 14 Abs. 3 Ziff. 4 �berlaut Ware anpreist und
�berlaute Vortr�ge h�lt,

17. entgegen � 14 Abs. 3 Ziff. 5 Megaphone und  sonstige
Tontr�ger verwendet,

18. en tgegen  � 14 Abs. 3 Ziff. 6 Hunde und andere Tiere
auf den Markt mitbringt,

19. en tgegen  � 14 Abs . 3 Ziff. 7 w�hrend der Marktzeiten
auf dem Markt bettelt, hausiert oder sich in betrunkenem
Zustand dort aufh�lt,

20. entgegen � 15 Abs. 1 bis 4 den Vorschriften �ber Reini-
gung und Sauberhaltung sowie Abtransport der Abf�lle
zuwiderhandelt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann gem��  � 19 Th�rKO sowie
� 145 Abs. 3 und 4 GewO mit  einer Geldbu�e von bis zu
5.000 Euro geahndet werden.

(4) Verst��e gegen sonstige gesetzliche Bestimmungen werden
nach den  jeweils hierf�r geltenden Vorschriften geahndet.

Ç 19
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer �ffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.

(2) Gleichzeitig wird die bisherige Marktsatzung der Stadt  vom
22.02.2002 in  der Fas sung der Neubekanntmachung vom
15.03.2004  aufgehoben.

Leutenberg,  16. Februar 2010

Stadt Leutenberg

Marten
B�rgermeis ter

(Fussnoten)
1das sind die Warenarten, die nach � 67 Abs. 1 GewO auf (f estgeset zten)
Wochenm�rkten (immer) feilgeboten werden d�rfen.
2ab 01 . Januar 1999 gilt , dass diese Warenarten auf (nicht festgeset zten)
Wochenm�rkten nur feilgeboten werden d�rfen, wenn sie die Ñrtlich zustÉndige
untere GewerbebehÑrde zur Anpassung des (festgesetzten) Wochenmarktes
an  die wir tsch aft lich e En twicklung und die �rtlichen Bed�r fnisse der
Verbrauch er durch eine Rechtsv erordn ung i. S. des � 67 Abs. 2 GewO
(ausdr�cklich)  in diesem Umfang zugelassen  hat. Das bedeutet  also, dass in
den Marktsatzungen das nach � 67 Abs. 2 GewO zugelassene Warensortiment
unter  Beachtun g der durch Art. 1 2 Grundgesetz gesch�tzten Berufsfreiheit
lediglich eingeschr�nkt werden darf.

Anlage 1
Verfahren zur Bekanntmachung der Auswahl der Bewerber um
die Standpl�tze auf dem Markt

1. Bekanntmachung des Marktes
Die Verans taltung von M�rkten nach  d ieser Satzung wird
regelm��ig vier Monate vor Beginn des  Marktes orts�b lich und
auf der Webseite der Stadt Leutenberg bekannt  gemacht.
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Äffentliche Bekanntmachung
Aufforderung der Wehrpfl ichtigen des Geburtsjahrganges

1992 zur Meldung zur Erfassung

Nach � 1 des Wehrpflichtgesetzes (WPflG) sind  alle M�nner,
die Deutsche im Sinne des Grundges etzes sind  und  ihren
st�ndigen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben,
vom vollendeten 18. Lebensjahr an wehrpflichtig (Wehrpflicht-
voraussetzungen). Die Erfassung  kann bereit s ein Jahr vor
Vollendung des 18. Lebensjahres durchgef�hrt werden (� 15 Abs.
6 WPflG).
Alle Personen des Geburtsjahrganges 1992, die wehrpflichtig sind
und denen bislang kein  Schreiben der Erfassungsbeh�rde �ber
die bevorstehende Erfas sung zugegangen ist, werden nach � 15
Abs. 1 WPflG aufgefordert, sich umgehend pers�nlich oder

IMPRESSUM:
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Verantwortlich fÅr den Anzeigenteil sowie fÅr Satz und Druck:
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Abweichend h iervon werden Wochenm�rkte dauernd auf der
Webseite der Stadt Leutenberg  und einmal j�hrlich im Amtsblatt
der Stadt Leutenberg  bekann t gemacht.
In der Bekanntmachung ist das Warenangebot des Marktes
unterteilt nach Warengruppen mit der vorgesehenen Anzahl an
Anbietern dargestellt.

2. Verfahren der Antragstellung
Entsprechend � 7 ist  sowohl eine schriftliche als  auch eine
elektron ische Antragstellung auf Zuteilung eines Standplatzes
entweder �ber d ie einheit liche Stelle (www.einheitliche-
s telle.thueringen .de) oder direkt bei der Marktverwaltung
(gpechtold@leutenberg.de; urahe@leutenberg.de) m�glich.
Die Antragstellung ist  grunds�tzlich mit Bekanntmachung des
Marktes, im Falle von Wochenm�rkten bis zwei Wochen vor
Beginn des  Wochenmarktes, unter Angabe des Marktes und des
Tages / Zeitraumes des Anbietens von Waren  m�glich.

3. Aus wahlverfahren
Einen Monat vor Er�ffnung des Marktes werden die eingegangen
Antr�ge einem Auswahlverfahren unterworfen. Sollte die Zahl
der Antrags teller die Anzah l der verf�gbaren  Standp l�tze
innerhalb einer Warengruppe �bersteigen, so entscheidet das Los.
Falls in  einer weiteren  Warengruppe zu  wenig Bewerber vorhan-
den sind  und absehbar is t, dass bis zu Beginn des Marktes nicht
ausreichend Antr�ge eingehen werden, kann die Marktverwaltung
dies e unbes etzten Stellpl�tze einer anderen Warengruppe zu-
ordnen.
Im �brigen werden noch  nicht vergebene Stellpl�tze nach der
zeitlichen Reihenfolge des Antragseingangs (Windhundprinzip)
vergeben.
Soweit bei Wochenm�rkten die Antragstellung f�r einen Zeitraum,
welcher n icht gr��er als ein Jahr sein sollte, erfolgt, richtet sich
das Verfahren nach den  oben beschriebenen Grunds�tzen. Bei
Antrags tellungen zu einzelnen  Wochenm�rkten erfo lg t das
Auswahlverfahren ausschlie�lich nach dem Windhundprinzip in
den jeweiligen Warengruppen.
Der Antragsteller wird rechtzeitig vor Beginn des Marktes auf
dem von ihm durch die Antragstellung gew�hlten Weg �ber die
Zuteilung des Standplatzes informiert.

Stadt Leutenberg

s chrift lich  bei der nachstehenden  Erfas sungs beh�rde zur
Erfassung zu melden:
Stadt Leutenberg , Einwohnermeldeamt
Mark t 1
07338   Leutenberg
Sprechzeiten:
Dienstag 9.00 Uhr � 12.00 Uhr  und 13.00 �  18.00 Uhr
Donnerstag 13.00 �  17.00 Uhr
Diese Aufforderung ergeht insbesondere an Personen ohne feste
Wohnung, die die Wehrpflich tvoraussetzungen erf�llen.
Bei der pers�nlichen  Meldung ist der Pers onalausweis oder
Reisepass mitzubringen. Es empfiehlt sich, auch sonstige der
Feststellung der Wehrpflicht dienende Unterlagen mitzubringen.
Arbeitnehmern, deren Arbeitgeber nicht nach � 14 Arbeitsplatz-
schutzgesetz zur Weiterzahlung des Entgeltes verpflichtet ist, wird
der durch die Erfassung  entstehende Verdienstausfall durch die
Erfassungsbeh�rde auf Antrag erstattet. Dies gilt auch  f�r die
entstehenden no twendigen Auslagen, insbesondere Fahrkosten
am Ort der Erfassung.
Ich weise darauf h in, das s nach � 45 WPflG ordnungswidrig
handelt, wer vors�tzlich oder fahrl�ssig gegen  eine Vors chrift
des � 15 Abs. 1 WPflG �ber die Erteilung von Ausk�nften oder
d ie pers �n liche Meldung  zur Erfas s ung verst�� t . Die
Ordnungs widrigkeit kann mit einer Geldbu�e geahndet  werden.

Leutenberg, 28.01.2010
Erfassungsbeh�rde

Stadt Leutenberg

Marten
B�rgermeis ter
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Blutspende
Institut f�r Transfusionsmedizin Suhl

24. MÉrz 2010, von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr
im  Rathaus Leutenberg, Markt 1

NICHTAMTLICHER TEIL Veranstaltungshinweise
fÅr die Region, MÉrz  2010

02.03.2010 15.00 Uhr im Theater Rudolstadt -  Ballett Dorn-
r�schen

05.03.2010 19.00 Uhr im Theater Rudolstadt � Ballett Dorn-
r�schen

11.03.2010 14.00 Uhr Ges ch ichtsnachmittag im Rathaus
Leutenberg, Thema: �Harte Zeiten im Land des
Blauen Goldes�

13.03.2010 Filmnach t des Heimat- und Trach tenvereins
Probstzella im �Alten Forsthaus� Probstzella  -
Schiefer und Bocksberg

17.03.2010 18.00  Uhr in  der Bayris chen  Bierstube,
VdK Leutenberg,  Informationsveranstaltung

20.03.2010 20.00 Uhr in der Stadthalle Bad Blankenburg
BEST OF IRISH DANCE

21.03.2010 19.00 Uhr Probstzella Haus des Volkes �Die
Sch�fer� � Mit den Sch�fern in den Fr�hling,
24,90 Euro, Buszubringer auf Anfrage m�glich,
Telefon: 03 67 35 - 7 34 01

26.03.2010 19.30 Uhr Rathaussaal Leutenberg Kabarett
�Fettn�ppchen�

27./28.03.2010 Orchideenb�rse im Kulturhaus Bad Lobenstein
Bis 20 M�rz: Sonderauss tellung Malerei, Grafik und  Plast ik
Jubilare des Jahres 2010 im Kunsthaus M�ller Wurzbach.

F�r d ie Veranstaltungen der Stadthalle Bad Blankenburg , des
Theaters Rudols tadt, des �Meiniger Hofes� Saalfeld und die
Puhdys am 23. Mai in Dorfilm erfolgt der Kartenvorverkauf im
Fremdenverkehrsamt Leu tenberg.

Öbergabe des neu sanierten
Rathaussaales

Zum Tag  der offenen  T�r am Freitag , dem 15.01.2010 in
Leutenberg, hatten interessierte B�rger die M�glichkeit, das innen
neu sanierte Rathaus zu  besichtigen. Der B�rgermeister Klaus
Dieter Marten und  Herr Uwe Rahe f�hrten die vielen Besucher,
unterst�tzt durch die Verwaltungs mitarbeiterinnen, durch die
R�ume.

Anschlie�end, gegen 18.00 Uhr, wurde mit Begleitung der Jagd-
und Parforcehorngruppe der Kreisj�gerschaft der Rathaussaal
vom B�rgermeister Klaus Dieter Marten offiziell der Nutzung
�bergeben. Bes onderer Dank g ilt dem Team um Frau  Elke
Wolfgram f�r die gute Versorgung.

P�

Das Mittelalter erleben!
Der �Geschichtsverein Drognitz e.V.� macht dies m�glich, im Rahmen
einer Bustour, am 15.05.2010 nach Rothenburg ob der Tauber.
Rothenburg ist eine der wenigen St�dte in Deutschland, die von
Zerst�rungen durch Kriege und radikaler Modernisierungen
verschont geblieben sind.  So ist  u.a. die gesamte Stadtmauer mit
Wehrg�ngen und Bastionen erhalten. Herrliche Fachwerkh�user
wurden liebevo ll res tauriert. Es gib t imposan te Kirchen mit
wertvo llen Schn itzalt�ren  von  Tilmann  Riemens chneider,
interessante Mus een, mit einer Vielzahl von Waffen, M�beln und
anderen Zeitzeugen  vergangener Jahrhunderte, dazu rus tikale
Gastst�t ten, historische Brunnen, Denkmale und vieles mehr.

Frauentagsprogramm
26.03.2010, 19.30 Uhr,
Rathaussaal Leutenberg

Kabarett FettnÄppchen
Kartenvorverkauf  ab 01.03.2010

im Fremdenverkehrsamt
























